Satzung
Uber die Erhebung von Abfallentsorgungsgebtiihren
in der Stadt Braunschweig
(Abfallentsorgungsgebihrensatzung)
vom 19. Dezember 2006

(in der Fassung der Sechsten Anderungssatzung vom 13. Dezember 2011,
Amtsblatt fur die Stadt Braunschweig Nr. 19 vom 21. Dezember 2011, S. 65)

Aufgrund der 88 6 und 8 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds.
GVBI. S. 473) und der 88 1, 2, 4, 5 und 12 des Nds. Kommunalabgabengesetzes i. d. F. vom
11. Februar 1992 (Nds. GVBI. S. 29), zuletzt geandert durch Art. 5 des Gesetzes vom 15. Novem-
ber 2005 (Nds. GVBI. S. 342), hat der Rat der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 19. De-
zember 2006 folgende Satzung beschlossen:
81
Allgemeines

(1)Die Stadt erhebt im Sinne des § 5 des Niedersachsischen Kommunalabgabengesetzes in der
jeweils geltenden Fassung Benutzungsgebihren fir die Inanspruchnahme der 6&ffentlichen Ein-
richtung Abfallentsorgung der Stadt. Die Art und der Umfang der Inanspruchnahme richten sich
nach der Satzung Uber die Abfallentsorgung der Stadt Braunschweig (Abfallentsorgungssatzung)
in der jeweils geltenden Fassung.

(2)Die Gebuhren fir die Entleerung, die Abfuhr und die Beseitigung von Inhalten aus Leichtflissig-
keitsabscheideranlagen richten sich nach der Satzung Uber die Erhebung von Gebihren und
Kostenerstattungen fur die Abwasserbeseitigung in der Stadt Braunschweig (Abgabensatzung
fur die Abwasserbeseitigung) in der jeweils geltenden Fassung.

(3)Die Bestimmungen dieser Satzung fir Abfallbehélter gelten sowohl fiir Restabfallbehalter wie
auch fur Bio-Abfall-Behalter.

82
Gebiuihrenmalf3stab

(1)Die Gebuhren fur die Bereitstellung und Leerung von Abfallbehaltern werden nach der Anzahl
und der Gro3e der Behalter und der Haufigkeit der Leerungen bemessen. Leerungen nach Ver-
einbarung gemal § 11 Absatz 1 Satz 4 der Abfallentsorgungssatzung werden gesondert be-
rechnet. Leerungen von Bio-Abfallbehaltern, deren Inhalt entsprechend § 19 Abs. 2 Satz 2 der
Abfallentsorgungssatzung als Restabfall beseitigt werden muss, werden als zuséatzliche Leerung
nach Vereinbarung gesondert berechnet.

(2)Fur eine Anderung des Abfallbehaltervolumens wird eine Gebiihr erhoben. Das Aufstellen von
Abfallbehaltern zu Beginn der Anschlusspflicht und bei einem nachgewiesenen Wechsel des
Gebiuhrenpflichtigen ist gebuhrenfrei. Gleiches gilt, wenn aufgrund eines nachgewiesenen
Wechsels des Gebihrenpflichtigen die bisher vorhandenen Abfallbehalter abgeholt werden.

(3)Fur die Entsorgung in Restabfallsdcken und Grinabfallsacken wird eine Gebuhr pro Stick erho-
ben.

(4)Die Entsorgung von Problemabféllen aus Haushaltungen (§ 23 Abfallentsorgungssatzung) ist
durch die Gebtuihren nach Absatz 1 abgegolten.

(5)Fur die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel werden Gebiihren nach Ge-
wichtstonnen, Kubikmetern, Stiickzahlen oder Nutzlasttonnen bemessen.



Fur die Benutzung des Kleinanliefererplatzes Frankfurter Stral3e 251 werden Pauschalgebihren
erhoben. Die Hohe der Gebuhren wird nach Kubikmetern pro Anlieferung bemessen.

Die im Anhang, Artikel VI aufgefiihrten Gebuhren gelten nur fir Braunschweiger Einwohner.
(6)Die Gebunhr fur die Abholung von Sperrmll und Altgeraten nach Elektro- und Elektronikgerate-
gesetz (ElektroG) wird nach der Anzahl der Abholungen bemessen.

(7)Sonstige Leistungen der offentlichen Einrichtung Abfallentsorgung werden nach Aufwand be-
rechnet.

83
Gebiihrensatze

Die Hohe der Geblhren fir die Inanspruchnahme der 6ffentlichen Einrichtung Abfallentsorgung
ergeben sich aus dem dieser Satzung als Anhang beigefligten Gebihrentarif, der Bestandteil die-
ser Satzung ist.
§4
Gebuhrenschuldner

(1)Gebuhrenschuldner ist der Anschlusspflichtige und -berechtigte gemaf § 4 Absatz 1 und 2 der
Abfallentsorgungssatzung. Mehrere Gebihrenschuldner werden als Gesamtschuldner herange-
zogen.

(2)Werden fur zwei oder mehr Grundstiicke ein Abfallbehalter oder mehrere Abfallbehalter zur ge-
meinsamen Benutzung bereitgestellt, so ist jeder Grundstiickseigentiimer oder sonstige zur Nut-
zung eines Grundstiicks dinglich Berechtigte (8 4 Absatz 1 Abfallentsorgungssatzung) nur fur
seinen Anteil gebuhrenpflichtig.

(3)Bei einem Wechsel des Gebuhrenschuldners geht die Geblhrenschuld mit Beginn des auf den
Ubergang folgenden Monats auf den neuen Schuldner Uber.

(4)Gebuhrenschuldner bei der Benutzung von Restabfallsacken und Griinabfallsacken ist der Er-
werber.

(5)Gebuhrenschuldner bei der Inanspruchnahme des Abfallentsorgungszentrums Watenbittel im
Sinne von § 2 Absatz 5 und bei der Inanspruchnahme von Leistungen im Sinne von § 2 Absatz 6
ist der Anlieferer.

(6)Gebuhrenschuldner bei der Abholung von Sperrmiill und Altgeraten nach ElektroG ist der Er-
werber der Anforderungskarte.

(7)Bei sonstigen Leistungen nach § 2 Absatz 7 ist derjenige
Gebuhrenschuldner, der die Leistungen in Anspruch nimmt oder veranlasst.

§5
Gebuhrenpflicht und Gebuhrenschuld

(1)Die Gebuhrenpflicht fur Leistungen nach 8 2 Absatz 1 Satz 1 entsteht mit der Bereitstellung des
Abfallbehélters. Beginnt die Bereitstellung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die
Gebuhrenpflicht mit dem ersten Tag des folgenden Monats.

Die Gebuhrenpflicht erlischt mit Ablauf des Monats, in dem die Abfallbehélter schriftlich abge-
meldet oder eingezogen worden sind. Hierzu ist die Abmeldung vom Anschlusspflichtigen mit ei-
ner Frist von 2 Wochen zum Beginn des Folgemonats zu beantragen. Andernfalls endet sie mit
Ablauf des Folgemonats.



Die Gebuhrenschuld entsteht mit dem Beginn des Erhebungszeitraumes.

Der Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebuhrenpflicht wahrend
eines Kalenderjahres der Restteil des Jahres.

(2)Anderungen des Behaltervolumens bei Leistungen nach § 2 Abs. 1 Satz 1 bewirken eine Gebiih-
renanderung vom ersten Tag des Monats an, der auf die Anderung folgt.

(3)Die Gebiihrenpflicht und -schuld fiir eine Anderung des Abfallbehaltervolumens nach § 2 Absatz
2 entsteht mit dem Austausch bzw. der Bereitstellung oder Abholung des Abfallbehalters.

(4)Bei vereinbarten Leerungen nach § 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 entsteht die Gebuhrenpflicht und -
schuld mit Beginn der Leerung, bei Selbstanlieferungen am Abfallentsorgungszentrum Waten-
bittel geman § 2 Absatz 5 mit Beginn der Anlieferung und bei Leistungen gemaf § 2 Absatz 7
mit Beginn der Leistung.

(5)Bei der Verwendung von Restabfallsdcken und Grinabfallsdcken entsteht die Geblhrenpflicht
und -schuld mit dem Erwerb.

(6) Die Gebuhrenpflicht und -schuld fiir die Abholung von Sperrmill und Altgeraten nach ElektroG
entsteht mit dem Erwerb der Anforderungskarte.

§6
Einschrankung oder Einstellung der Abfuhr

Bei voribergehenden Einschrankungen, Unterbrechungen, Verspatungen oder Ausfallen der Ab-
fuhr, insbesondere infolge von Betriebsstdrungen, behoérdlicher Verfligungen, Streiks, betriebsnot-
wendigen Arbeiten, héherer Gewalt oder bei Verlegung des Zeitpunkts der Abfuhr, besteht kein
Anspruch auf ErmafRigung der Gebihren oder auf Schadensersatz. Dauert die Unterbrechung lan-
ger als einen Monat, so wird die Geblhr fur jeweils volle Kalendermonate erlassen.

8§87
Festsetzung, Falligkeit

(1)Die Gebuhren werden durch Bescheid, der mit dem Heranziehungsbescheid tber andere Abga-
ben verbunden sein kann, festgesetzt.

(2)Die Gebuhren flr die Bereitstellung und Leerung von Abfallbehaltern werden zu je einem Viertel
ihres Jahresbetrages zu den Zahlungsterminen der Grundsteuer gemaf § 28 Absatz 1 Grund-
steuergesetz fallig und sind an die Stadtkasse zu zahlen. Ist in dem Gebuhrenbescheid ein an-
derer Zahlungstermin angegeben, so gilt dieser.

Entsteht oder &ndert sich die Gebuhrenpflicht im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist die fur
dieses Kalendervierteljahr zu entrichtende Gebuhr innerhalb eines Monats nach Heranziehung
zu entrichten.

Die Gebdihren fir vereinbarte Leerungen nach 8§ 2 Absatz 1 Satz 2 und 3 sind innerhalb eines
Monats nach Bekanntgabe des Bescheides féllig. Ist in dem Gebuhrenbescheid ein anderer Zah-
lungstermin angegeben, so gilt dieser.

(3)Die Gebuhren fir die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbiittel sind an der Kasse
bar zu entrichten. Andere Zahlungsarten kénnen vereinbart werden.

(4)Die Gebuhren flr die Entsorgung von Restabfallsacken und Griinabfallsacken werden beim Er-
werb fallig.



(5)Die Gebuhren fur die Abholung von Sperrmll und Altgeréten nach ElektroG werden beim Er-
werb der Anforderungskarte fallig.

(6)Bei der Erhebung und Einziehung von Abfallentsorgungsgebiihren kann die Stadt einen privaten
Dritten mit der Ermittlung der Berechnungsgrundlagen, der Gebihrenberechnung, der Ausferti-
gung und dem Versand der Gebiuhrenbescheide sowie der Entgegennahme der zu entrichten-
den Gebuhren beauftragen.

(7)Die Gebuhren dieser Satzung unterliegen der Beitreibung im Verwaltungszwangsverfahren.

§8
Auskunfts- und Mitteilungspflicht

(1) Die Gebuhrenpflichtigen sind verpflichtet auf Verlangen die zur Festsetzung der Gebihren erfor-
derlichen Auskinfte Uber Art, Menge, Beschaffenheit und Herkunft des Abfalls zu erteilen.

(2)Der Stadt ist innerhalb eines Monats jeder Wechsel in der Person des Gebuhrenpflichtigen an-
zuzeigen. Zur Anzeige sind der bisherige und der neue Gebuhrenpflichtige verpflichtet. Hat der
bisherige Gebiuhrenpflichtige die rechtzeitige Mitteilung schuldhaft versdumt, haftet er fir die Be-
nutzungsgebiihren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung bei der Stadt entfallen,
neben dem neuen Gebuhrenpflichtigen.

§9
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig im Sinne des 8 18 Absatz 2 Nr. 2 des Nds. Kommunalabgabengesetzes han-
delt, wer vorsétzlich oder fahrlassig entgegen § 8 dieser Satzung die verlangten Auskiinfte oder
Mitteilungen nicht, nicht vollstandig oder unrichtig erteilt.

(2)Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 18 Abs. 3 des Nds. Kommunalabgabengesetzes mit einer
Geldbufe bis zu 10.000.- € geahndet werden.

§10
In-Kraft-Treten und Ubergangsbestimmung

(1)Die Satzung tritt am 1. Januar 2007 in Kraft.

(2)Gleichzeitig tritt die Satzung uber die Erhebung von Abfallentsorgungsgebuhren in der Stadt
Braunschweig (Abfallentsorgungsgebiihrensatzung) vom 20. Dezember 2005 auf3er Kraft.

(3)Fur Gebuhrenfestsetzungen bzw. -veranlagungen, die Zeitraume friherer Fassungen dieser Ab-
gabensatzung betreffen, sind die im jeweiligen Erhebungszeitraum geltenden Bestimmungen der
Satzung malfigeblich.

Braunschweig, den 20. Dezember 2006

Stadt Braunschweig
Der Oberbirgermeister
[ V.
Lehmann
Erster Stadtrat

Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht.

Braunschweig, den 20. Dezember 2006

Stadt Braunschweig
Der Oberblrgermeister
l. V.
Lehmann
Erster Stadtrat



»<Anhang
Gebuhrentarif
zur Abfallentsorgungsgebiihrensatzung der Stadt Braunschweig vom 13. Dezember 2011

Artikel |
Restabfallbehalter

1. Die Gebuhren fur die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehaltern betragen
monatlich bei

1.1 woéchentlich einmaliger Leerung fur

60 | Restabfallbehalter 16,21 €
120 | Restabfallbehélter 32,42 €
240 | Restabfallbehélter 64,84 €
550 | RestabfallgroRbehalter 148,60 €
770 1 RestabfallgroRbehalter 208,03 €

1100 | Restabfallgro3behélter 297,19 €
4 500 | RestabfallgroRbehalter 1.215,74 €

1.2 wochentlich zweimaliger Leerung
die doppelte Gebihr nach Nr. 1.1

1.3 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fir

40 | Restabfallbehalter 541 €
60 | Restabfallbehalter 8,11 €
120 | Restabfallbehélter 16,21 €
240 |1 Restabfallbehalter 32,42 €
550 | RestabfallgroRbehalter 74,30 €
770 | RestabfallgroRbehalter 104,02 €
1100 | RestabfallgroRbehélter 148,60 €

1.4 vierwdchentlicher einmaliger Leerung fur
40 | Restabfallbehalter 2,71 €

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaf3 § 11 Absatz 1 Satz 4 der Abfallentsorgungs-
satzung betragen die Abfallentsorgungsgebuhren je Leerung

40 | Restabfallbehéalter 2,49 €
60 | Restabfallbehélter 3,74 €
120 | Restabfallbehalter 7,48 €
240 | Restabfallbehalter 14,96 €
550 | RestabfallgroR3behéalter 34,29 €
770 | RestabfallgroRbehalter 48,01 €
1100 | Restabfallgro3behélter 68,58 €
4 500 | RestabfallgroRbehalter 280,56 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergroRen erfolgt eine Berechnung der
Gebuhr entsprechend des in 8§ 2 Absatz 1 angegebenen Gebihrenmalistabs auf der Ba-
sis von 6,23 €/100 |. Bei Verwendung von Pressbehéltern wird der sich daraus ergeben-
de Betrag mit dem Faktor 2,5 multipliziert.



Artikel 1|
Bio-Abfallbehalter

1. Die Gebuhren fir die Bereitstellung und Leerung von Bio-Abfallbehaltern betragen
monatlich bei

1.1 wochentlich einmaliger Leerung fur
11001 Bio-Abfallgrol3behalter 290,63 €

1.2 zweiwdchentlicher einmaliger Leerung fur
(in den Sommermonaten erfolgt die Leerung wdchentlich)

60 | Bio-Abfallbehélter 7,93 €
120 | Bio-Abfallbehalter 15,86 €

2. Bei Leerungen nach Vereinbarung gemaf3 § 11 Absatz 1 Satz 4 der Abfallentsorgungs-
satzung betragen die Abfallentsorgungsgebuihren je Leerung

60 | Bio-Abfallbehalter 3,66 €
120 | Bio-Abfallbehélter 7,32 €
11001 Bio-Abfallgrof3behalter 67,07 €

3. Bei Verwendung hier nicht angegebener BehaltergréRen erfolgt eine Berechnung der
Gebuhr entsprechend des in § 2 Absatz 1 angegebenen Gebiihrenmal3stabs auf der Ba-
sis von 6,10 €/100 I.

Artikel 111
Anderung des Abfallbehaltervolumens

Die Gebuihr bei Anderung des Abfallbehéltervolumens betragt jeweils 20,00 €.

Artikel IV
Abfallsécke

1. Die Abfallentsorgungsgebuhr fur Restabfallsdcke betragt 5,00 € je Stick.
2. Die Abfallentsorgungsgebuhr fur Grinabfallsacke betragt 5,00 € je Stiick.

Artikel V
Abholung

Die Gebuhr fur die Abholung von Sperrmull und Altgeraten nach ElektroG betragt 15,00 €

Artikel VI
Kleinanlieferungen

Die Gebuhren flr die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuttel und des Klein-
anliefererplatzes Frankfurter Stral3e 251 betragen fir nicht gewerbliche Anlieferungen von
Braunschweiger Einwohnern bis 3 Kubikmeter pro Anlieferung fur

1. Restabfall 10,00 €
2. Grunabfall 10,00 €



Artikel VII
Abfallentsorgungszentrum Watenbdttel

Die Gebuhren fir die Benutzung des Abfallentsorgungszentrums Watenbuittel durch Anliefe-
rer betragen far:

1. Restabfall, Sperrmull u. &.
1.1 bei Wé&gung:
a) Mindestgeblhr bis zu 100 Kilogramm
bei gewerblichen Anlieferungen 20,70 €
b) je Gewichtstonne 207,00 €
1.2 bei Ausfall der Waage statt der unter 1.1 festgelegten Gebuhren:

a) je angefangene Tonne Nutzlast der

Fahrzeuge 84,87 €
b) je angefangene Kubikmeter Fassungs-

vermoégen der Container 65,41 €
c) je angefangene Kubikmeter Fassungs-

vermoégen der Pressbehdlter 4554 €

1.3 bei Anlieferungen mit Pkw, Pkw mit Anhéanger und Klein-Lkw bis 2,8 t zulassiges Ge-

samtgewicht
a) bis 3 Kubikmeter 100,00 €
b) bei Uber 3 Kubikmeter und weniger

als 400 Kilogramm 110,00 €

c) bei Uber 3 Kubikmeter und mindestens
400 Kilogramm erfolgt eine Wagung.

2. Bio- und Griunabfall
2.1 bei Wagung:

a) Bio-Abfalle und biologische Produktions-Abfalle:

je Gewichtstonne 145,00 €

b) Grunabfalle, Baum- und Strauchschnitt sowie Wurzelstocke und Baumteile (Stamme,
Aste u. &.):
je Gewichtstonne 35,00 €

2.2 bei Anlieferungen mit Pkw, Pkw mit Anhanger und Klein-Lkw bis 2,8 t zuléssiges Ge-

samtgewicht

a) bis 3 Kubikmeter 12,00 €

b) bei mehr als 3 Kubikmeter 15,00 €

und weniger als 400 Kilogramm
c) bei Uber 3 Kubikmeter und mindestens 400 Kilogramm erfolgt eine Wagung



Artikel VIII
Deponie Watenbttel

Die Gebuhr fur die Anlieferung von Fahrbahnaufbruch, Tragschichten und Bdden, insbeson-
dere aus StralRen- und Kanalbauarbeiten (z. B. Bitumengemische, Kohlenteer und teerhaltige
Produkte) betragt je Gewichtstonne 27,90 €.



	1. Die Gebühren für die Bereitstellung und Leerung von Restabfallbehältern betragen      monatlich bei

